Muster für Anwendungserlasse – Gebrauchshinweise
Es wird gebeten die nachstehenden Vorgaben bei der Bearbeitung einzuhalten. Dies vereinfacht und beschleunigt den Gesetzgebungsprozess. Herzlichen Dank!
Die beschriebenen Gliederungsebenen über den Formatvorlagenkatalog im Menüband zugordnet werden. Die Nummerierung erfolgt damit automatisch.
Diese Gebrauchshinweise können am Ende der Bearbeitung gelöscht werden.

Normüberschrift
Der Anwendungserlass beginnt mit einer Überschrift, die dessen Bezeichnung enthält, der in Klammern eine Kurzbezeichnung hinzugefügt werden kann (z. B. „Anwendungserlass zu §§ 4 Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe b, 28 der Haushaltsordnung zur Aufstellung und Bewirtschaftung des Stellenplans der Erzdiözese und der Kirchengemeinden (Stellenplaninstruktion)“. Soweit in der Klammer noch eine Abkürzung hinzugefügt werden soll, wäre diese nach einem Bindestrich mit „AE …“ zu beginnen). 

Gliederungsebenen
Anwendungserlasse haben nach der Normüberschrift vier Gliederungsebenen:
Abschnitt (Zählung: 1, 2, 3…)
Ziffer (Zählung: I, II, III...)
Nummer (Zählung: 1, 2, 3…/1.1, 1.2, 1.3…/1.1.1, 1.1.2, 1.1.3…)
Buchstabe (Zählung: a, b, c…)
Erste Gliederungsebene (Überschrift zwingend)
Zweite Gliederungsebene (Überschrift zwingend)
Dritte Gliederungsebene (Überschrift optional)
Dritte Gliederungsebene – 1. Untergliederung (Überschrift optional)
Dritte Gliederungsebene – 2. Untergliederung (Überschrift optional)
Vierte Gliederungsebene (keine Überschrift)

Verweise
Zitierweise bei Verweisen im Text:
Abschnitt 1 Ziffer I Nummer 1 / 1.1 / 1.1.1 Buchstabe a
Sofern der Verweis dieselbe Gliederungsebene betrifft, wird die übergeordnete Gliederungsebene nicht genannt, Bsp.:
Zitat von Abschnitt 2 Ziffer III Nr. 1.4 auf Abschnitt 2 Ziffer III Nr. 1.1:
Nr. 1.1
Zitat von Abschnitt 2 Ziffer III Nr. 1.4 auf Abschnitt 2 Ziffer II Nr. 1.1:
Ziffer II Nr. 1.1
usw.
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(AE[Gesetzesabkürzung] §/§§ [zuvor angegebene Norm/en einfügen])

